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Motivation und zentrale Fragestellung 
Der „Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ wurde vom Europäischen Rat am 23./24. 
Oktober 2014 verabschiedet [1]. Die darin beschriebenen zentralen Rahmenbedingungen sind drei 
verbindliche Zielsetzungen betreffend die Reduktion der Treibhausgasemissionen, den Anteil an 
erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch und die Energieeffizienz. Genauer geht es um 
eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40% bis 2030 gegenüber 1990, einen Anteil an 
erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch von 27% und eine Erhöhung der 
Energieeffizienz im Vergleich zu einer Business-as-usual-Projektion des künftigen Energiebedarfs um 
27%. Im Gegensatz zum 2020-Politikrahmen wird eine Zielerreichung für den Anteil an erneuerbare 
Energien von 27% der EU bis zum Jahr 2030 nicht durch rechtlich bindende nationale Ziele geregelt. 
Stattdessen soll das EU-Ziel durch klare, selbst auferlegte Verpflichtungen eines jeden EU-
Mitgliedsstaates erreicht werden. Die selbst gesteckten Ziele der Mitgliedsstaaten sollen von einem 
soliden Governance-Rahmen als Teil der Energie-Union begleitet werden. Das Prinzip der 
Governance steht dabei für einen neuartigen Ansatz zur Koordinierung der nationalen Energie- und 
Klimapolitiken in Europa. Die Energieminister der Mitgliedsstaaten haben vorgesehen, dass jeder EU-
Mitgliedstaat einen Energie- und Klimaplan für den Zeitraum von 2021 bis 2030 entwickeln soll. Diese 
Pläne sollen mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten konsultiert und einem europäischen 
Monitoring unterzogen werden. 

Dieser Beitrag [2] beschäftigt sich mit möglichen Optionen für ein Benchmarking der selbstgesteckten 
Ziele der EU-Mitgliedsstaaten. Erst dadurch wird eine  vergleichende Analyse der Zielvorgaben der 
Mitgliedsstaaten in Bezug auf das EU-Ziel ermöglicht. 

- Wie hoch sind die Zielvorgabe für die einzelnen EU Mitgliedsstaaten für den Anteil von 
erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch verschiedener Benchmark Optionen, 
um das Erreichen des 27% Ziels der EU zu sicherzustellen? 

- Welche möglichen Bandbreiten für den Anteil von erneuerbaren Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch ergeben sich durch den verschiedenen Benchmark Optionen? 

Methodische Vorgangsweise 
In dieser Arbeit werden verschieden Benchmark Optionen für ein Erreichen des erneuerbaren Ziels 
der EU bis 2030 vorgestellt. Durch die verschiedenen Ansätze können unterschiedliche 
volkswirtschaftliche und energiesystemische Kriterien in die Benchmark Optionen miteinbezogen  
werden. Dadurch finden Faktoren wie die wirtschaftliche Stärke, die Energieintensität und die 
mögliche Verfügbarkeit von erneuerbaren Ressourcen und die damit verbundenen Kosten der 
einzelnen EU Mitgliedsstaaten Berücksichtigung. Es folgt eine kurze Erläuterung zu den vorgestellten 
Methoden zur Berechnung der Benchmark Optionen. 

- Flatrate-Benchmark: Eine reine pauschale Benchmark bedeutet, dass alle Mitgliedsstaaten 
einen ähnlichen (Netto) Anstieg der Erneuerbaren Energien im Zeitraum von 2020 bis 2030 
anstreben sollten. 
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- Die 2020 Allokationsmethodik: Die Zuteilungsmethode für das 2020 Ziel kombinierte eine 
pauschale Erhöhung mit der wirtschaftlichen Stärke eines Mitgliedstaats, gemessen am BIP 
pro Kopf. 

- BIP-basierter Benchmark: Dieser Ansatz soll die wirtschaftliche Stärke der Mitgliedsstaaten 
miteinbeziehen. Dieser Ansatz teilte 50% des notwendigen Zusätzlichen Anteils an 
erneuerbaren Energien in der Allokationsmethode für das gesamteuropäische erneuerbaren 
Ziel für das Jahr 2020 auf. 

- Modifizierter BIP-basierter Benchmark: Da der bereits erwähnte BIP-basierte Benchmark nicht 
unter allen Umständen zum gewünschten Ergebnis führt, wurde ein weiterer BIP-Ansatz 
berechnet. Dieser bezieht den BIP pro Kopf Indikator stärker in die Berechnung mit ein. 

- Potential basierender Benchmark: In den Beratungen über die Verabschiedung der 
vergangenen erneuerbaren Richtlinie (2009/28/EC) wurde bisweilen kritisch bemerkt, dass die 
potenzielle Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen und die mit einem Ausbau 
zusammenhängenden Kosten nicht durch einen pauschalen und / oder BIP-Ansatz für die 
Festlegung nationaler Ziele berücksichtigt wurden. Als Alternative zielt diese Variante darauf 
ab, die Verfügbarkeit der Ressourcen und die mit einem Ausbau verbundenen Kosten zu 
berücksichtigen. 

 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
Die Anwendung verschiedener Benchmarks führt zu einer differenzierten Betrachtung der 
selbstgesteckten Ziele der Mitgliedsstaaten. Dadurch kann auf EU Ebene eine Diskussion bezüglich 
der Fairness der einzelnen Ziele der Mitgliedstaaten erleichtert werden, und zu Konsensbildung 
beitragen. 
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